
Gemeindeverwaltung 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

SITZUNGS-BESCHLUSS 

zum TOP   
 

X öffentlich    O nichtöffentlich 
 
Vorberatung im Hauptausschuss am      Bürgermeister:  
          Gemeinderäte:  
          Anwesende:  
          Beschluss-Nr.: 
O Mit ........... Ja-Stimmen   O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen  
O angenommen 
 

BESCHLUSSFASSUNG im Gemeinderat am 08.09.2020   Bürgermeister:  1 
            Gemeinderäte:   /2020 
          Anwesende:  
          Beschluss-Nr.:  
O Mit .......... Ja-Stimmen  O vertagt 
O Mit .......... Nein-Stimmen  O  abgelehnt 
O Mit .......... Stimmenthaltungen 
O angenommen 
 

Bezeichnung der Vorlage: Einvernehmen mit Schulnetzplanung , Grundschule 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach 

  
Gesetzliche Grundlage:  SächsGemo, Hauptsatzung, Schulgesetz 
 
Beschluss: Der Gemeinderat erteilt sein einvernehmen zur 

Schulnetzplanung des Landkreises bezüglich der Grundschule 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach.  
 
Der Bürgermeister wird beauftragt: 
1. Redaktionelle Änderungen (Anzahl verfügbarer Hortplätze) 

dem Landratsamt zu melden. 
2. Dem Gemeinderat bis April 2021 über die Umsetzung 

möglicher  Maßnahmen zu berichten.  
 

Begründung:      
Gemäß § 23a SächsSchulG stellt der Landkreis die Schulnetzpläne auf und hat Einvernehmen mit 
den Schulträgern herzustellen. Der Schulnetzplanentwurf ist in den für Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
betreffenden Teilen als Anlage beigefügt. Die Grundschule Dürrröhrsdorf-Dittersbach bleibt 
grundsätzlich zweizügig. Für Jahre mit eventuell höherem Bedarf wegen Zuzüge könnte eine 
Zusammenarbeit mit Lohmen in Betracht gezogen werden. Auch die Dreizügigkeit ist im Einzelfall 
realisierbar. 
 
Aus Sicht der Verwaltung stellt der Schulnetzplanentwurf bzgl. der Grundschule Dürrröhrsdorf mit 
dem Festhalten an der Zweizügigkeit eine wichtige und realistische Planungsgrundlage dar. Dies 
bedeutet, dass zum einen der Standort gesichert ist und perspektivisch die bisherige Struktur im 
Kinderland erhalten bleibt. Dies schafft Planungssicherheit für die drei in dem Haus befindlichen 
Einrichtungen und für Investitionen.  Für Jahre mit höherem Schüleraufkommen sind 
Ausweichmöglichkeiten beispielsweise in Lohmen  oder die Dreizügigkeit im Einzelfall zu prüfen. 
Über diese Maßnahmen und deren Umsetzbarkeit soll der Bürgermeister bis April  2021 informieren 
_______________________________________________________________________________________________ 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung:   16 
Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/ 
 von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Verteiler:  
   (Siegel)  
       ...................... 
       Timmermann 

Bürgermeister 


